












Bekanntmachung 

Der Gemeinderat Ottobrunn, Landkreis München, hat am 24. Oktober 2018 die Satzung über 
die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis 
beschlossen. Die Satzung tritt am 01.11.2018 in Kraft. 
Die Satzung liegt ab sofort im Rathaus Ottobrunn, Zimmer 3.06 zur Einsichtnahme während 
der allgemeinen Geschäftszeiten öffentlich auf. 

Ottobrunn, 26.10.20 Gemeinde Ottobrunn 
Thomas Loderer 
Erster Bürgermeister 
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